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Hawle - Qualitätsgarantie

10 Jahre Qualitätsgarantie
(Wasser für den menschlichen Gebrauch)

Die E. Hawle Armaturenwerke GmbH (nachfolgend: „Hawle“) garantiert für von Hawle hergestellte 
Armaturen und Formstücke mit der Original-Aufschrift „Hawle“, die bestimmungsgemäß für Wasser 
für den menschlichen Gebrauch entsprechend der Richtlinie 98/83/EG oder für Erdgas entsprechend 
ÖVGW G 31 eingesetzt werden, die Funktionsfähigkeit für eine Dauer von 10 (zehn) Jahren ab 
Auslieferung von unseren Werken. Höchstens wird die Garantie jedoch für einen Zeitraum von 11 (elf) 
Jahren ab dem Datum der Herstellung des Produktes durch Hawle gewährt. Es obliegt dem Kunden 
im Garantiefall zu beweisen, dass die Garantie nicht zeitlich abgelaufen ist, z. B. durch Vorlage der 
Rechnung oder des originalen Produktetiketts.

Verliert eine Armatur oder ein Formstück die Funktionsfähigkeit während der Garantiezeit, so sorgt 
Hawle nach eigener Wahl entweder für Reparatur des Produkts oder liefert ein gleichwertiges 
Ersatzprodukt an den mit Hawle vereinbarten Erfüllungsort. Hawle übernimmt im Rahmen dieser 
Garantie keine darüber hinausgehenden Kosten oder Schäden des Kunden oder Dritter, insbesondere 
keine Kosten in Zusammenhang mit Aus- und Einbau, Ortung oder Wiederinstallation. Rein optische 
Makel, die die Dichtheit, Zugsicherheit oder Betätigung der Armatur oder des Formstücks nicht 
beeinträchtigen, stellen keinen Garantiefall dar. 

Ausgenommen von der Garantie sind darüber hinaus, aber nicht ausschließlich Verschleißteile 
sowie Schäden verursacht durch unsachgemäße Lagerung, Transport, Montage, nicht beachtete 
Gebrauchsvorschriften, unterlassene Druckproben, Verwendung außerhalb der Grenzen der 
Standardanwendungen und der allgemeinen Betriebsparameter, ungenügende Wartung, 
nachträgliche Manipulation oder Verwendung für nicht geeignete Flüssigkeiten oder Gase. Die 
Garantie gilt nicht für außergewöhnliche Umweltbedingungen, Erschütterungen oder Rückstände 
aus dem Medium oder ähnliche äußere Einwirkungen, auch nicht für Handlungen Dritter, Unfälle und 
andere Ereignisse, auf die Hawle keinen Einfluss hat. 

Bitte beachten Sie auch die für bestimmte Produkte geltenden Ausnahmen und Sonderregelungen 
in unserem Katalog und auf unserer Homepage hawle.com.

Für diese Garantie gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss seiner internationalen 
Verweisungsnormen. Ansprüche aus der kaufvertraglichen Gewährleistung werden durch diese 
Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantie gilt für sämtliche Lieferungen ab dem Stichtag 01.01.2019 für von Hawle hergestellte 
Armaturen und Formstücke, die bestimmungsgemäß für Wasser für den menschlichen Gebrauch 
entsprechend der Richtlinie 98/83/EG oder für Erdgas entsprechend ÖVGW G 31 eingesetzt werden. 
Ältere Garantieerklärungen von Hawle haben für Lieferungen ab diesem Stichtag keine Wirksamkeit. 



4 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 
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2 Jahre Gewährleistung

Zusätzlich zu unseren Qualitätsgarantien gewährleistet Hawle nach österreichischem Recht, 
dass unsere Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung dem jeweiligen Vertrag entsprechen. Bei 
unsachgemäßer Lagerung, Transport oder Montage, nicht beachteten Gebrauchsvorschriften, 
unterlassenen Druckproben, ungenügender Wartung, nachträglicher Manipulation oder bei 
Verwendung für nicht geeignete Flüssigkeiten oder Gase bestehen keine Gewährleistungsansprüche. 
Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal zwei Jahre ab Auslieferung vom Werk. Weitere Details zur 
Gewährleistung finden Sie in unseren Hawle Lieferbedingungen.

5 Jahre Qualitätsgarantie
(Abwasser)

Die E. Hawle Armaturenwerke GmbH (nachfolgend: „Hawle“) garantiert für von Hawle hergestellte 
Armaturen und Formstücke mit der Original-Aufschrift „Hawle“, die bestimmungsgemäß für 
kommunales Abwasser entsprechend EN 1085 eingesetzt werden, die Funktionsfähigkeit für eine 
Dauer von 5 (fünf) Jahren ab Auslieferung von unseren Werken. Höchstens wird die Garantie jedoch 
für einen Zeitraum von 6 (sechs) Jahren ab dem Datum der Herstellung des Produktes durch Hawle 
gewährt. Es obliegt dem Kunden im Garantiefall zu beweisen, dass die Garantie nicht zeitlich 
abgelaufen ist, z. B. durch Vorlage der Rechnung oder des originalen Produktetiketts.

Verliert eine Armatur oder ein Formstück die Funktionsfähigkeit während der Garantiezeit, so sorgt 
Hawle nach eigener Wahl entweder für Reparatur des Produkts oder liefert ein gleichwertiges 
Ersatzprodukt an den mit Hawle vereinbarten Erfüllungsort. Hawle übernimmt im Rahmen dieser 
Garantie keine darüber hinausgehenden Kosten oder Schäden des Kunden oder Dritter, insbesondere 
keine Kosten in Zusammenhang mit Aus- und Einbau, Ortung oder Wiederinstallation. Rein optische 
Makel, die die Dichtheit, Zugsicherheit oder Betätigung der Armatur oder des Formstücks nicht 
beeinträchtigen, stellen keinen Garantiefall dar. 

Ausgenommen von der Garantie sind darüber hinaus, aber nicht ausschließlich Verschleißteile 
sowie Schäden verursacht durch unsachgemäße Lagerung, Transport, Montage, nicht beachtete 
Gebrauchsvorschriften, unterlassene Druckproben, Verwendung außerhalb der Grenzen der 
Standardanwendungen und der allgemeinen Betriebsparameter, ungenügende Wartung, 
nachträgliche Manipulation oder Verwendung für nicht geeignete Flüssigkeiten oder Gase. Die 
Garantie gilt nicht für außergewöhnliche Umweltbedingungen, Erschütterungen oder Rückstände 
aus dem Medium oder ähnliche äußere Einwirkungen, auch nicht für Handlungen Dritter, Unfälle und 
andere Ereignisse, auf die Hawle keinen Einfluss hat. 

Bitte beachten Sie auch die für bestimmte Produkte geltenden Ausnahmen und Sonderregelungen in 
unserem Katalog und auf unserer Homepage hawle.com.

Für diese Garantie gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss seiner internationalen 
Verweisungsnormen. Ansprüche aus der kaufvertraglichen Gewährleistung werden durch diese 
Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantie gilt für sämtliche Lieferungen ab dem Stichtag 01.01.2019 für von Hawle hergestellte 
Armaturen und Formstücke, die bestimmungsgemäß für kommunales Abwasser entsprechend EN 
1085 eingesetzt werden. Ältere Garantieerklärungen von Hawle haben für Lieferungen ab diesem 
Stichtag keine Wirksamkeit. 


